
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/1/14 4Ob171/85,
9ObA88/13a, 9ObA114/21m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.1986

Norm

PVG §9 Abs1 liti

Rechtssatz

Die in § 9 Abs 1 lit i PVG aufgezählte Kompetenz des Dienststellenausschusses zur Mitwirkung an der Au4ösung des

Dienstverhältnisses durch Kündigung durch den Dienstgeber kommt dem Dienststellenausschuss nur dann zu, wenn

die Dienstgeberkündigung von dem Dienststellenleiter ausgeht, bei dessen Dienststelle der Dienststellenausschuss

errichtet ist.
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